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Liebe Mitbürger der Gemeinde Breitenstein! 

Ein herausforderndes Jahr neigt sich zu Ende.  

Die Pandemie hat uns alle sehr gefordert, gesellschaftlich 

genauso wie wirtschaftlich. Viele uns vertraut gewordenen 

Veranstaltungen mussten abgesagt werden, unser gesamter 

Tagesablauf war von der Pandemie betroffen. 

Besonders freut mich, dass es in unserem Gemeindegebiet 

bisher nur 4 bestätigte Fälle von Covid-19-Erkrankungen 

gegeben hat – unser Ort hat sich diesbezüglich gut gehalten.  

Wie man während der Einschränkungen sehen konnte, hat man 

auf dem Land gegenüber der Stadt einen enormen Vorteil, was 

Ausgangsbeschränkungen betrifft. Wir können immer raus in 

unsere schöne Landschaft und so den Alltag hinter uns lassen 

– viele Städter haben sich dasselbe gedacht, wie man an den 

stark mit Ausflüglern frequentierten Wochenenden bemerken 

konnte. Das Landleben hat wieder Aufschwung erfahren! Auch, 

wenn das Leben und die Bewältigung des Alltags hier meist 

beschwerlicher als in einer Stadt erscheinen, so ist doch die 

Lebensqualität auf dem Land ungleich höher. 

Da auch die Seniorenweihnachtsfeier heuer ausgefallen ist, 

möchte ich Ihnen auf diesem Wege ein frohes Weihnachtsfest 

und alles Gute – vor allem Gesundheit – für das neue Jahr 

wünschen. Hoffen wir, dass es ein besseres wird als das 

vergangene und wieder so etwas wie „Normalität“ in den Alltag 

einkehrt! 

 

Ihr Bürgermeister                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 



  

 

Ärztedienst 1. Quartal 2021 

 Datum        Dienst ab           Dienst bis         Arzt/Ärztin 

01.01.2021 8.00 14.00 Dr. Weirer 

02.01.2021 8.00 14.00 Dr. Koll 

03.01.2021 8.00 14.00 Dr. Hecher 

06.01.2021 8.00 14.00 Dr. Fulterer 

09.01.2021 8.00 14.00 Dr. Gössinger 

10.01.2021 8.00 14.00 Dr. Windbrechtinger 

16.01.2021 8.00 14.00 Dr. Weirer 

17.01.2021 8.00 14.00 Dr. Fulterer 

23.01.2021 8.00 14.00 Dr. Seit 

24.01.2021 8.00 14.00 Dr. Seit 

30.01.2021 8.00 14.00 Dr. Fulterer 

31.01.2021 8.00 14.00 Dr. Hecher 

06.02.2021 8.00 14.00 Dr. Weirer 

07.02.2021 8.00 14.00 Dr. Koll 

20.02.2021 8.00 14.00 Dr. Gössinger 

21.02.2021 8.00 14.00 Dr. Fulterer 

27.02.2021 8.00 14.00 Dr. Hecher 

28.02.2021 08:00 14:00 Dr. Windbrechtinger 

06.03.2021 8.00 14.00 Dr. Weirer 

13.03.2021 8.00 14.00 Dr. Gössinger 

14.03.2021 8.00 14.00 Dr. Koll 

20.03.2021 800 14.00 Dr. Fulterer 

21.03.2021 8.00 14.00 Dr. Hecher 

27.03.2021 08.00 14.00 Dr. Seit 

28.03.2021 08.00 14.00 Dr. Seit 
 

Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte telefonisch an 

die Gesundheitshotline 1450, in lebensbedrohenden 

Situationen an die Rettung 144 und in der Nacht von 19:00 bis 

7:00 Uhr an den NÖ Ärztedienst 141. 

 

 

Dr. Thomas Gössinger     Dr. Christian Baumfrisch 

Tel.: 02666 58 118                                      Tel.: 02662 426 50 

Dr. Eduard Cumount Straße 9 A                 Sparkassenplatz 6  

2650 Payerbach                                               2640 Gloggnitz 

Ordinationszeiten:                                        Ordinationszeiten:  

Mo 8 - 12 Uhr                                     Mo,Di, Mi, Fr 7 – 11 Uhr 

Di, Mi 7.30 – 12.30 Uhr                                Mi 13.45 – 17 Uhr 

Mi 17 – 19 Uhr 

Fr 8 – 11 Uhr 

Dr.Caroline Fulterer                         Dr. Johannes Schimek 

Tel.: 02666 52 393                                      Tel.: 02662 45 632 

Erlangerplatz 2                                    Johann Lahn Gasse 5a  

2651 Reichenau                                               2640 Gloggnitz  

Ordinationszeiten:                                        Ordinationszeiten:  

Mo,Di,Do,Fr  7.15 – 11.45 Uhr       Mo,Mi,Do,Fr 7.30 – 11 Uhr            

Do 16 – 18 Uhr              Do 16 – 18 Uhr 

Dr. Patricia Windbrechtinger                 Dr. Andreas Weirer 

Tel.: 02662 429 29                                      Tel.: 02664 2262 0  

Hauptstraße 38                                              www.dr-weirer.at 

2640 Gloggnitz                                                      Passhöhe 3 

Ordinationszeiten:                                         2680 Semmering                                               

Mo 7 – 13 Uhr                                              Ordinationszeiten:  

Do, Fr 7 – 12 Uhr                         Mo, Di, Do, Fr 7.30 – 11 Uhr  

Mi 14 – 18 Uhr                                                  Do 17 – 19 Uhr 

Dr. Christian Koll                                     Dr. Günter Hecher  

Tel.: 02662 433 50                                      Tel.: 02666 52 990  

Richtergasse 19                                               Hauptstraße 32  

2640 Gloggnitz                                               2651 Reichenau 

Ordinationszeiten:                                       Ordinationszeiten: 

Mo, Mi, Fr 7.30 – 11 Uhr               Di, Do, Fr 7.30 – 12.30 Uhr 

Di, Fr 16.30 – 18 Uhr 

Dr. Hans Peter Seit                                             www.seit.at 

2641 Schottwien                                               2640 Gloggnitz 

Hauptstraße 42                                                 Richtergasse 2 

Tel.: 02663 80 114                                      Tel.: 02662 44 200 

Ordinationszeiten:                                        Ordinationszeiten: 

Mo, Mi 7.30 – 11 Uhr                                       Mo 14 – 18 Uhr 

Di, Do 7.30 – 12.30 Uhr 

Fr 8 – 12 Uhr 

 

http://www.dr-weirer.at/
http://www.seit.at/


 

 

  

 

Zum 50. Geburtstag 

Axel Wolf 

Zum 60. Geburtstag 

Monika Gabriel     Johann Schneider 

Zum 70. Geburtstag 

Elfriede Anderlicka     Gerhard Wolf 

Zum 80. Geburtstag 

Dr. Gernot Neuwirth 

Zum 91. Geburtstag 

Herta Arthofer     Prof. Herbert Stappen 

Zum 93. Geburtstag 

Dr. Sylvia Raher 

Josef Vosel 

Zum 50jährigen Ehejubiläum 

Dr. Karl und Gabriela Hirtzi 

Zum 65jährigen Ehejubiläum 

Hermine und Rudolf Neudel 

 

 

 

 

 

 

 

VORANSCHLAG 2021 

Operativen Haushalt 
Einnahmen    

in Euro 
Ausgaben in 

Euro 

Vertretungskörper u. allgemeine 
Verwaltung 

5.500 282.800 

Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit 

107.300 76.100 

Unterricht, Erziehung, Sport und 
Wissenschaft 

1.000 66.900 

Kunst, Kultur und Kultus 100 18.000 

Soziale Wohlfahrt und 
Wohnbauförderung 

0 51.500 

Gesundheit 200 94.600 

Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 100.900 356.900 

Wirtschaftsförderung 51.200 63.800 

Dienstleistungen - Wasser, 
Kanal, Müll etc. 

436.900 241.800 

Finanzwirtschaft 654.000 3.400 

   

 1.357.100 1.255.800 

   

Investiver Haushalt 
Einnahmen    

in Euro 
Ausgaben in 

Euro 

Feuerwehrhaus Neubau 550.000 550.000 

Güterwegerhaltung 40.000 40.000 

Sanierung Quellen 27.000 27.000 

Straßenbeleuchtung 60.000 60.000 

Sanierung WVA Klamm 110.000 110.000 

Katastrophenschäden 40.000 40.000 

Dorfplatz Breitenstein 110.000 110.000 

Kanal - Kapitalisierung Zinsen 1.300 1.300 

Grundstückskauf Grausner 8.800 8.800 

Kanalanschluss Vlcek 25.000 25.000 

Aufschließungsstraße Grausner 20.800 20.800 

 842.900 842.900 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.12.2020 den 

Nachtragsvoranschlag 2020 einstimmig beschlossen. Dies 

wurde notwendig, da es auf Grund der Corona-Krise zu 

erheblichen Einbußen bei den Ertragsanteilen gekommen ist 

und das Budget dementsprechend anzupassen war. 

Der Voranschlag 2021 wurde ebenfalls in der 

Gemeinderatssitzung am 02.12.2020 beschlossen. Während 

des Einsichtszeitraumes wurden keine Stellungnahmen 

abgegeben.  

Zusammen mit dem NVA 2020 und dem VA 2021 wurde auch 

der Mittelfristige Finanzplan, der Dienstpostenplan, die Höhe 

der Kassenkredite und die Haftungen beschlossen. 

 

 

Rudolf Hanl 

Maria Kleedorfer 

Theresia Lebeda 

 

 

 

Aus unserer Mitte schieden: 

Zur Geburt von  

Fabian Gassner 

gratulieren wir herzlich den Eltern  

Katrin Pfeffer und Kevin Gassner! 



   

Nächste Gemeinderatssitzung: 

Mittwoch, 10. März 2021  um 17 Uhr im 

Sitzungssaal des Gemeindeamtes Breitenstein 

 

 

Öffnungszeiten unseres Mostheurigen 

 Andrea und  Julius Schneidhofer 

Tel. 02666-54277 

Althammerhofstraße 36, Klamm 

05. März – 09. Mai 2021 

immer von Fr – So und an Feiertagen 

Kalte Küche von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Sa, So + Feiertag von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

 

Nächste Sperrmüllsammlung  im  

Altstoffsammelzentrum Schottwien: 

Freitag, 08. Jänner 2021 (Sperrmüll) 

jeweils von 13 – 18 Uhr 

 

Termine Musikverein Kreuzberg 

 

Das Musikerkränzchen wird 2021 nicht statt finden.  

Wir hoffen, dass wir alles Versäumte 2022 nachholen können und 

Sie uns bis dahin die Treue halten! 

 

 

 

 

 

 

 

Grundstück zu verkaufen 

Die Gemeinde Breitenstein verkauft ein Grundstück am Kapellenweg. 

Widmung: Bauland Wohngebiet. Größe: 1200 m². 

Aufschließungskosten: Euro 550,-/m². Kaufpreis: 120.-/m²; 

Bauzwang! 

 

Nähere Infos erhalten Sie am Gemeindeamt! 

 

 

 



 

 

  

 

Der überwiegende Teil der NÖ-Gemeinden hat bereits einen/eine 

Energiebeauftragte bestellt. Durch die Gemeinderatswahlen im 

Jänner 2020 wurde in einigen Gemeinden die Position des/der 

Energiebeauftragten neu besetzt. Nun konnten 24 neue 

Energiebeauftragte gewonnen werden, die die erforderliche 

Ausbildung absolvierten. Eine davon ist Energiebeauftragte Mag. 

Isabella Hanl der Gemeinde Breitenstein. Kernaufgabe der 

Energiebeauftragten ist neben der Führung der Energiebuchhaltung 

und der Legung eines jährlichen Energieberichts, die Beratung der 

Gemeinden in allen Belangen der Energieeffizienz.  

Die Ausbildung zum/zur Energiebeauftragten gibt Rüstzeug für 

praktische Umsetzung 

Die Energiebeauftragten fungieren als Energie-ManagerInnen in den 

Gemeinden, die wichtige Entscheidungen vorbereiten. Dazu 

benötigen sie eine fundierte Grundausbildung und Tipps sowie Tricks 

aus der Praxis. Genau hier setzt der Energiebeauftragtenkurs der 

eNu an. Die 40-stündige Ausbildung zum Thema Energieeffizienz, 

Bauphysik, Energiebuchhaltung, Heizungstechnik, Lüftungstechnik 

und elektrischer Energie sowie der Vermittlung von Best Practice 

Beispielen endet mit einer Abschlussprüfung. 

EBA Isabella Hanl schließt Kurs erfolgreich ab 

Der Ausbildungskurs in Böheimkirchen konnte mit 24 

TeilnehmerInnen 

TeilnehmerInnen erfolgreich abgeschlossen werden. Eine 

erfolgreiche Absolventin ist Isabella Hanl, die nun als 

Energiebeauftragte an der Energiezukunft arbeiten wird. 

Die Energie- und Umweltagentur NÖ sowie die Gemeinde 

Breitenstein gratuliert ganz herzlich zur erfolgreichen Prüfung und 

wünschen viel Erfolg für die Umsetzungen in der Gemeinde.  

 

 



  

 

Altpapiertonne 

Wir möchten alle Bürger, die eine Altpapiertonne haben, 

dringend auffordern, diese auch zu benutzen und zu den 

Abfuhrterminen bereit zu stellen. 

Wir erhalten seit März 2020 keine Refundierung der 

Transportkosten vom Abfallwirtschaftsverband Neunkirchen , 

da der Papierpreis sehr stark gefallen und die Nachfrage auf 

dem Markt gesunken ist. 

Es wird aber für JEDE GEMELDETE TONNE, die in unserer 

Gemeinde über die Firma FCC in Schlöglmühl abgeholt wird, 

ein Tarif verrechnet – unabhängig davon, ob die tatsächlich 

gemeldeten Tonnen auch bereitgestellt werden. Das sind für 

unsere Gemeinde – jetzt, da kein Ersatz der Kosten mehr 

stattfindet – erhebliche Mehrkosten, die wir wiederum auf die 

Abfallwirtschaftskosten umlegen müssen. Das heißt, es kann 

zu einer Tariferhöhung für Grüne Tonne, Restmüll bzw. 

Biomüll kommen, die wiederum ALLE Bürger mittragen 

müssen! 

Daher bitte: unbedingt die Altpapiertonne, so vorhanden, 

nutzen oder die Altpapiercontainer am Bauhof bzw. in der 

Rumplerstraße! Wenn Sie eine Altpapiertonne haben, diese 

jedoch nicht nutzen, dann bitte geben Sie das am 

Gemeindeamt bekannt, sodass diese abgeholt werden kann, 

um unnötige Mehrkosten zu vermeiden. 

Grundsätzlich möchten wir mitteilen, dass die Trennung von   

 

Altpapier und der Grünen Tonne sehr begrüßenswert ist, da 

Altpapier vermischt mit sonstigem Müll sich nicht mehr zur 

Wiederverwertung eignet und verbrannt werden muss. 

Die Meldung der Altpapiertonnen an die Firma FCC wird vom 

Gemeindeamt durchgeführt und quartalsweise berücksichtigt, 

je nachdem wie viele Tonnen die Gemeinde an Bürger ausgibt! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

                                                                                     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  Abfallwirtschaftsverband Neunkirchen 

Abfallentsorgung 

Bei der Verbandsversammlung des AWV am 21.10.2020 

wurde von den Gemeinden des Bezirks ein neues System für 

die Entsorgung von Sperrmüll durch Wertstoffsammelzentren 

beschlossen. 

In Summe wird es drei solcher Einrichtungen über den Bezirk 

verteilt geben: beim Grüne Tonne Werk in Breitenau, in 

Thomasberg an der B 54 und in Kooperation mit der Firma 

FCC in Schlöglmühl. 

Ab dem Jahr 2022 ist es daher dann nicht mehr möglich, 

Sondermüll ins Abfallsammelzentrum Schottwien zu 

verbringen, sondern es ist zur Firma FCC in Schlöglmühl 

zu verbringen. 

Im Abfallsammelzentrum Schottwien kann ab dem Jahr 2022 

nur mehr Sperrmüll und Grünschnitt abgegeben werden!!! Das 

Grünschnitt-Schifferl am Bauhof in Breitenstein wird auch ab 

2022 weiterhin für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. 

Die Entsorgungskosten steigen: 

Daher ist es notwendig, die Abfallwirtschaftsgebühren und –

abgaben ab dem 1.1.2021 zu erhöhen.  

Einige wenige Faktoren beeinflussen den globalen Markt für 

Recyclingmaterial ausschlaggebend, was wiederum geringere 

Einnahmen durch den Verkauf der Wertstoffe mit sich bringt. 

So verursachen der Borkenkäfer und klimatische 

Trockenperioden enorme Mengen an Schadholz, was 

wiederum billigen Zellstoff auf den Markt bringt. Das hat zur 

Folge, dass in der Papierproduktion vermehrt auf Zellstoff als 

auf Altpapierstoff gesetzt wird. Dies drückt in weiterer Folge 

den Preis für Altpapier enorm nach unten. Analog zu dieser 

Problematik verursacht der niedrige Erdölpreis und ein Stopp 

des Exportes nach China und Indien, dass recycelbare 

Kunststoffe nicht den gewünschten Erlös bringen, da 

wiederum vermehrt auf Primärmaterial gesetzt wird, was in 

diesem Fall Erdöl ist. 

Die eben genannten Faktoren sowie einige weitere Gründe 

lassen die Mengen und folglich die Kosten für die thermische 

Verwertung in die Höhe schnellen. Diese Problematiken 

führen in Summe dazu, dass – wie der Großteil der Verbände 

in Niederösterreich – auch der AWV Neunkirchen seine 

Entsorgungskosten entsprechend erhöhen muss. Dies wird 

leider in fast allen Gemeinden zu Gebührenerhöhungen im 

Müllbereich führen. Wobei wir darauf hinweisen möchten, 

dass die letzte Anhebung der Müllgebühren im 

Abfallwirtschaftsverband Neunkirchen im Jahr 2011 war und 

damit  10 Jahre zurück liegt. 

Die Erhöhung der Abfallwirtschaftsgebühren und –abgaben 

wurde daher in der Gemeinderatssitzung am 02.12.2020 

beschlossen und wird per 01.01.2021 wirksam.  

 

Außerdem wird per 01.01.2021 die Seuchenvorsorgeabgabe vom 

Amt der NÖ Landesregierung auf den  Hebesatz € 15,-/Jahr für ein 

angefangenes Behältervolumen von 3.500 Liter sowie € 4,40/Jahr 

für jede weitere angefangenen 1.000 Liter erhöht! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Broschüre erschienen: „Auf kurzem Weg vom 
Direktvermarkter“ 

Die Bezirksbauernkammern Neunkirchen und Wr. Neustadt haben 
eine Direktvermarkter-Broschüre mit dem Titel „Auf kurzem Weg 
vom Direktvermarkter“ erstellt. In diesem Verzeichnis finden sich 
zahlreiche bäuerliche Direktvermarkter. Die Auflistung ist sowohl 
nach Gemeinde, als auch nach Produkten gegliedert. Somit kann 
jeder Konsument leicht sein gewünschtes Produkt in seiner 
Gemeinde finden.  

 

Die Broschüre liegt auch am Gemeindeamt auf. 

Jahreswechsel 2020/2021 

Aus gegebenem Anlass wird in Zusammenhang mit der Erlassung 
von Ausnahmeverordnungen gem. § 38 Abs. 1 PyroTG auch dieses 
Jahr wieder in Erinnerung gerufen: 

Grundsätzlich ist gem. § 38 Abs. 1 Pyro TG die Verwendung 
pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie F2 im Ort 
verboten, es sei denn, die Verwendung erfolgt im Rahmen einer 
genehmigten Mitverwendung gem. § 28 Abs. 4 oder § 32 Abs. 4 
PyroTG, die eine bescheidmäßige Einzelentscheidung mit den 
erforderlichen Auflagen, Bedingungen und Befristungen darstellt. 
Zuständig dafür ist die Bezirksverwaltungsbehörde oder 
Landespolizeidirektion (im Gebiet einer Gemeinde für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz 

 

ist).  

Von diesem grundsätzlichen Verbot kann der Bürgermeister mit 

Verordnung bestimmte Teile des Ortsgebietes ausnehmen, 

sofern nach Maßgabe der örtlichen Gegebenheiten durch die 

Verwendung Gefährdungen von Leben, Gesundheit und Eigentum 

von Menschen oder der öffentlichen Sicherheit sowie unzumutbare 

Lärmbelästigungen nicht zu besorgen sind. 

Die allgemeinen Verbote der Verwendung pyrotechnischer 

Gegenstände und Sätze innerhalb und in unmittelbarer Nähe von 

Kirchen, Gotteshäusern, Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und 

Erholungsheimen sowie Tierheimen und Tiergärten und in der Nähe 

von leicht entzündlichen oder explosionsgefährdeten 

Gegenständen, Anlagen und Orten, wie insbesondere Tankstellen 

bleiben davon unberührt – sie gelten somit auch im 

Anwendungsbereich einer Ausnahmeverordnung gem. § 38 

Abs. 1 PyroTG.  

Schneeräumung und Streupflicht 

Im Ortsgebiet müssen Eigentümerinnen/Eigentümer von 

Liegenschaften zwischen 6 und 22 Uhr Gehsteige, Gehwege und 

Stiegenhäuser innerhalb von 3 m entlang ihrer gesamten 

Liegenschaft von Schnee räumen. Bei Schnee und Glatteis 

müssen sie diese auch streuen. 

Ist kein Gehsteig (Gehweg) vorhanden, muss der Straßenrand in 

der Breite von 1 m geräumt und bestreut werden. In einer 

Fußgängerzone oder Wohnstraße ohne Gehsteige muss auf der 

Fahrbahn ein 1 m breiter Streifen entlang der Häuserfront gereinigt 

und bestreut werden. 

Uneingeschränkt müssen Eigentümerinnen/Eigentümer von 

Liegenschaften und Verkaufshütten dafür sorgen, dass 

Schneewechten und Eisbildungen von den Dächern ihrer an der 

Straße gelegenen Gebäude entfernt werden. 

Durch die Schneeräumung und Entfernung von Dachlawinen dürfen 

andere Straßenbenützer nicht gefährdet oder behindert werden; 

nötigenfalls müssen die gefährdeten Straßenstellen abgeschrankt 

oder geeignet gekennzeichnet werden. 

Wird die Schneeräumung und die Entfernung von Dachlawinen z.B. 

einem Schneeräumungsunternehmen übertragen, treffen dieses die 

genannten Pflichten. 

Schneehaufen, die von Schneepflügen der Straßenverwaltung auf 

den Gehsteig geschoben werden, müssen ebenfalls entfernt 

werden. Zur Ablagerung von Schnee aus Häusern oder 

Grundstücken auf der Straße benötigt die 

Liegenschaftseigentümerin/der Liegenschaftseigentümer eine 

Bewilligung. 

HINWEIS: Bei andauerndem starken Schneefall entfällt die Räum- 

und Streupflicht nur dann, wenn sie völlig zwecklos und praktisch 

wirkungslos ist. 

Rechtsgrundlagen: § 93 Straßenverkehrsordnung (StVO) 

 

 

https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-StVO_93
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-StVO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                     

 

  

 

 
 

 

 

Freiwillige Feuerwehr Breitenstein 

Auf Grund der Einschränkungen durch COVID-19 wird es Ende des 

Jahres keine Neujahrssammlung der Freiwilligen Feuerwehr 

Breitenstein geben. 

Die Jahresberichte werden per Post zugestellt.  

Sollten Sie die Feuerwehr mit einer Spende unterstützen wollen, so 

geben wir hier die Bankverbindung bekannt. Diese wird auch im 

Bericht der Feuerwehr angeführt sein. Wenn Sie den Spendenbetrag 

bei der Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigt haben möchten, 

führen Sie bitte Ihren Namen mit Geburtsdatum zusätzlich an. 

Bankverbindung: 

IBAN: AT03 3219 5000 0062 3637                 BIC: RLNWATWWASP 

Wir bedanken uns im Namen der Kameraden der Freiwilligen 

Feuerwehr Breitenstein für Ihre Unterstützung.  

Am 22.Jänner 2021 findet außerdem (unter Auflagen) die Neuwahl 

des Kommandos der Freiwilligen Feuerwehr Breitenstein im 

Gemeindesaal der Gemeinde Breitenstein statt.  

 

 

Heizkostenzuschuss 2020/21 

Die Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen 

Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern einen 

einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2020/21 

in der Höhe von € 140,00 zu gewähren. 

Wer kann den Heizkostenzuschuss erhalten? 

 AusgleichszulagenbezieherInnen 
 BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 

ASVG 
 BezieherInnen einer Leistung aus der 

Arbeitslosenversicherung, die als arbeitssuchend 
gemeldet sind und deren 
Arbeitslosengeld/Notstandshilfe den jeweiligen 
Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. 

 Sonstige EinkommensbezieherInnen, deren 
Familieneinkommen den Ausgleichszulagenrichtsatz 
nicht übersteigt. 

Voraussetzungen: 

 Österreichische Staatsbürgerschaft 
 Staatsangehörige eines anderen EWR-

Mitgliedstaates sowie deren Familienangehörige 
 Anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Konvention 
 Drittstaatsangehörige, wenn es sich um 

Familienangehörige von EWR-BürgerInnen im Sinne 
von Art. 24 in Verbindung mit Art. 2 der EU Richtlinie 
RL 2004/38/EG handelt 

 Hauptwohnsitz in NÖ  
 Monatliche Bruttoeinkünfte, die den jeweiligen 

Ausgleichszulagenrichtsatz gemäß § 293 ASVG nicht 
überschreiten 

 
 

 

Auch zu diesem Weihnachtsfest möchte der Dorferneuerungsverein 

– wenn dies möglich ist – das Friedenslicht nach Breitenstein 

bringen.  

Interessenten können sich bei Karin Zoubek unter der 

Telefonnummer 0664 73 866 260 melden und werden informiert, ob 

und wann ein sicheres Übernehmen der Flamme mit Abstand und 

guten Wünschen möglich ist.  

Der Dorferneuerungsverein wünscht besinnliche Feiertage und 

einen guten Rutsch!  


